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Friedhofssatzung der Stadt Gladbeck vom 01. Juni 2007 
- zuletzt geändert durch Satzung vom 13.12.2023 - 

 
 
I. 

Allgemeine Vorschriften 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Friedhofssatzung gilt für die im Gebiet der Stadt Gladbeck gelegenen und von ihr ver-
walteten Friedhöfe: 

 
a) Friedhof Gladbeck-Brauck, 
b) Friedhof Gladbeck-Mitte (städt. Teil) und 
c) Friedhof Gladbeck-Rentfort 

 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Stadt Gladbeck. Sie dienen der Bestattung 
aller Toten sowie der Beisetzung der Totenasche von Personen, die bei ihrem Ableben Ein-
wohner der Stadt Gladbeck waren oder ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grab-
stätte besaßen. Andere Bestattungen bedürfen einer Ausnahmegenehmigung. 

 
 

§ 3 
Bestattungsbezirke 

 
(1) Das Stadtgebiet ist in drei Bestattungsbezirke eingeteilt. Die Grenzen der Bestattungsbe-

zirke sind in der Anlage, die Bestandteil dieser Satzung ist, festgelegt. 
 

(2) Die Verstorbenen sollen auf dem Friedhof des Bestattungsbezirkes bestattet werden, in 
dem sie zuletzt ihren Wohnsitz hatten. Die Bestattung auf anderen Friedhöfen ist mög-
lich, wenn dies gewünscht wird und die Belegung dies zulässt oder dort ein Nutzungs-
recht an einer Wahlgrabstätte besteht. 

 
(3) Islamischen Religionsangehörigen sowie Angehörigen der Religionsgemeinschaft der 

Jesiden vorbehaltene Grabfelder sind auf dem Friedhof Brauck eingerichtet. 
 
 

§ 4 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Friedhöfe können ganz oder teilweise geschlossen oder entwidmet werden. 

 
(2) Schließung und Entwidmung werden öffentlich bekannt gemacht. 

 
(3) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen. Soweit 

durch Schließung das Recht auf weitere Bestattungen in Wahlgrabstätten und Urnen-
wahlgrabstätten erlischt, wird den Nutzungsberechtigten beim Eintritt eines weiteren Be-
stattungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstätte oder Urnenwahlgrabstätte zur Ver  
fügung gestellt. Die Nutzungsberechtigten können die Umbettung bereits Bestatteter in 
die Ersatzgrabstätte auf Kosten der Stadt Gladbeck verlangen. 

 
(4) Durch die Entwidmung verliert der Friedhof oder Friedhofsteil die Eigenschaft als öffentli-

che Bestattungseinrichtung. Bestattete werden, falls die Ruhezeit oder das Nutzungsrecht 
noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Stadt Gladbeck in Ersatzgrabstätten umgebet-
tet. 
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 (5) Ersatzgrabstätten werden von der Stadt Gladbeck auf ihre Kosten in ähnlicher Weise wie 

die Grabstätten auf den geschlossenen Friedhöfen oder Friedhofsteilen hergerichtet. Die 
Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechts. 

 
 
II. 

Ordnungsvorschriften 

 
 

§ 5 
Öffnungszeiten 

 
(1) Die Friedhöfe sind für den Besuch ganztägig geöffnet. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus beson-

derem Anlass vorübergehend untersagen. 
 
 

§ 6 
Verhalten auf den Friedhöfen 

 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die 

Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 
 

(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung und unter der Verantwor-
tung Erwachsener betreten. 

 
(3)  Nicht gestattet ist: 

 
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen, zu 

befahren, 
 

b) der Verkauf von Waren aller Art und das Anbieten von Dienstleistungen, 
 

c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung Arbeiten auszuführen, 
 

d) die Erstellung und Verwertung von gewerblichen Fotoaufnahmen, Film-, Ton-, und Vi-
deoaufnahmen – mit Ausnahme zu privaten Zwecken -, 

 
e) Druckschriften, ausgenommen Totenzettel, zu verteilen, 

 
f) die bei der Grabpflege anfallenden Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen 

abzulagern oder Abraum und Abfälle abzulagern, die nicht auf dem Friedhof entstan-
den sind, 

 
g) den Friedhof und seine Einrichtungen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfrie-

dungen und Hecken zu übersteigen oder Gräber unbefugt zu betreten, 
 

h) zu lärmen, zu spielen, zu lagern oder elektroakustische Tonwiedergabegeräte zu be-
nutzen, 

 
i) Hunde frei laufen zulassen; Hunde dürfen nur an kurzer Leine (maximal 1,50 m Länge) 

geführt werden. Hundekot ist vom Hundeführer sofort zu beseitigen. 
 
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Fried-
hofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
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§ 7 

Gewerbetreibende 
 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten 
auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung, die gleich-
zeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt. 

 
(2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die 

 
a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und 

 
b) selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder in die 

Handwerksrolle eingetragen sind. Die Friedhofsverwaltung kann hiervon Ausnahmen 
zulassen, soweit dies mit dem Zweck dieser Satzung vereinbar ist. 

 
(3) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellen einer Berechtigungskarte. Die Zulassung ist dem 

Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuweisen. 
 

(4) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu 
ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, 
die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen 
schuldhaft verursachen. Sie müssen eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung 
nachweisen (2 Mio. € für Personenschäden und 1 Mio. € für Sachschäden). Zur Kenn-
zeichnung der Grabpflege dürfen auf der Grabstätte von der Friedhofsverwaltung zuge-
lassene Schilder mit Firmenbezeichnung aufgestellt werden. Diese Schilder dürfen nur in 
Bodennähe unauffällig angebracht werden. Die Nutzung eines QR-Codes auf dem Fir-
menschild bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Friedhofsverwaltung. In dem 
Genehmigungsantrag ist der vollständige Inhalt des QR-Codes offenzulegen. 

 
(5) Ungeachtet § 6 Abs. 3 Buchst. c) dürfen gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen nur 

während der von der Friedhofsverwaltung festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. 
 
(6) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhö-

fen nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. 
Bei Beendigung oder bei Unterbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits- und die  
Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen. Die Gewerbetreibenden dürfen 
auf den Friedhöfen nur auf den dafür zugewiesenen Flächen Abraum ablagern. Die  
Zwischenlagerung von Gräberabraum auf den Wegen ist nicht gestattet. Gewerbliche 
Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt  
werden. 

 
(7) Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften der Abs. 3 
 bis 6 verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht 

 mehr gegeben sind, kann die Friedhofsverwaltung die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer 
durch schriftlichen Bescheid entziehen. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine     
Mahnung entbehrlich. 

 
(8) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 

Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, haben die Aufnahme ihrer 
Tätigkeit auf dem Friedhof anzuzeigen. Die Gewerbetreibenden haben für jeden Bediens-
teten bei der Friedhofsverwaltung  einen Erlaubnisschein zu beantragen. Der Erlaubnis-
schein ist dem Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuweisen. Abs. 1 – 3, Abs. 4 S. 3 und 
Abs. 7 finden keine Anwendung. 

 
 

III. 
Bestattungsvorschriften 

 
 

§ 8 
Anmeldung 

 
(1) Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalles bei 

der Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen 
gem. Bestattungsgesetz NRW (BestG NRW) beizufügen. Wird eine Bestattung in einer 
vorher erworbenen Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist das Nutzungsrecht 
nachzuweisen. 
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(2) Ort und Zeitpunkt der Bestattung werden innerhalb der durch das BestG NRW bestimm-
ten Fristen durch die Friedhofsverwaltung festgesetzt. Die fristgerechte Beisetzung der 
Totenasche ist den Hinterbliebenen bzw. deren Beauftragten nachzuweisen. Bestattun-
gen nach § 8 Abs. 1 Satz 2 BestG NRW werden in einer Gemeinschaftsgrabstätte vorge-
nommen. 

 
 

§ 9 
Ein- und Auslieferungen 

 
(1) Verstorbene sind in eine Leichenzelle (§ 30 Abs.1) einzuliefern. Einlieferungen auf be-

hördliche Veranlassung sind nur auf dem Friedhof Rentfort möglich. 
 

(2) Wertgegenstände sollen den Leichen bei der Einlieferung nicht mitgegeben werden. Für 
Verluste oder Beschädigungen an solchen Gegenständen haftet die Friedhofsverwaltung 
nicht. 
 

(3) Ein- und Auslieferungen sind vom Bestatter in den Anwesenheitslisten zu dokumentie-
ren. 

 
(4) Während der Trauerfeiern (§ 31) sind Ein- und Auslieferungen nicht gestattet. 

 
(5) Bestatter haben das Friedhofspersonal sofort bei Einlieferung auf Warnhinweise in der 

Todesbescheinigung bzw. sonstige hygienische Beeinträchtigungen hinzuweisen. Siche-
rungsmaßnahmen zur Vermeidung von gesundheitlichen Gefährdungen sind von ihnen in 
Abstimmung mit dem Amtsarzt und der Friedhofsverwaltung zu treffen. Kommen Bestat-
ter dieser Verpflichtung nicht nach oder sind sie nicht erreichbar bzw. bei Gefahr im Ver-
zuge können die erforderlichen Maßnahmen von Seiten der Friedhofsverwaltung veran-
lasst werden. Die Kosten für alle notwendigen Maßnahmen nach Satz 2 und 3 sind vom 
Einlieferer und dessen Auftraggeber als Gesamtschuldner zu tragen. Von Bestattern be-
nutzte Materialien und Gegenstände (Schutzhandschuhe, Tücher u. ä.) sind vom diesen 
selbst zu entsorgen. 

 
 

§ 10 
Särge und Urnen 

 
(1) Erdbestattungen sind in Särgen, Urnenbestattungen in Urnen vorzunehmen. 
 
(2) Leichen müssen ordnungsgemäß eingesargt sein. Die Särge müssen fest gefügt und so 

abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für die 
Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbauba-
rem Material (z.B. Vollholz) erlaubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nit-
ro-zellulosehaltigen oder sonstigen umwelt-gefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. 
Sie dürfen insbesondere nicht aus Tropenholz bestehen. Entsprechendes gilt für Sargzu-
behör und Ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextili-
en bestehen. 

 
(3) Der Friedhofsträger kann Ausnahmen dergestalt zulassen, dass in bestimmten Friedhofs-

teilen die Bestattung in Erdwahlgrabstätten ohne Sarg in einem Leinentuch erfolgen darf, 
sofern der Tote dies schriftlich bestimmt hat oder aus religiösen Gründen eine Bestat-
tung im Leinentuch erfolgen soll. Bis zur Beisetzung im Grab ist der / die Verstorbene in 
einem geschlossenen Sarg aufzubahren. 

 
(4) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,75 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit 

sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

 
(5) Zur Geruchsmaskierung darf ausschließlich Kampfer verwendet werden. Bei eventuell 

notwendigen Desinfektionsmitteln dürfen nur solche verwendet werden, die frei von ha-
logenorganischen und schwermetallhaltigen Stoffen sind. 

 
(6) Für Urnenbeisetzungen in einem Urnen-Baumgrab (§ 17 Abs. 3 Satz 4) oder einem Ur-

nen-Baumwahlgrab (§ 18 Abs. 4 Buchst. d) dürfen nur Urnen und Überurnen verwendet 
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werden, die biologisch abbaubar sind. 
 
 

§ 11 
Bestattungszeiten 

 
Bestattungen (ausgenommen Beisetzungen auf anonymen Gemeinschaftsgrabfeldern) wer-
den zu folgenden Zeiten vorgenommen: 
 
montags bis donnerstags  zwischen 8:30 Uhr und 12:30 Uhr, 
freitags zwischen 8:30 Uhr und 11:30 Uhr und 
samstags  zwischen 8:30 Uhr und 10:30 Uhr. 
 
Innerhalb dieser Zeitrahmen werden Bestattungstermine im 60-Minuten-Takt vergeben. 

 
 

§ 12 
Ausheben der Gräber 

 
(1) Die Gräber werden durch die Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder zugefüllt. 

 
(2) Bei Bestattungen in bestehenden Grabstätten haben die Nutzungsberechtigten soweit 

gemäß Unfallverhütungsvorschriften erforderlich nach Weisung der Friedhofsverwaltung 
rechtzeitig vor Ausheben der zu belegenden Grabstätte das Grabzubehör (Pflanzen, 
Grabmale, Grabplatten u.a.) vollständig auf eigene Kosten und Verantwortung zu entfer-
nen.  
 

(3) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche bis zur Oberkante des Sar-
ges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. 

 
(4) Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 

Erdwände getrennt sein. 
 
 

§ 13 
Ruhezeiten 

 
(1) Die Ruhezeit für Aschen beträgt auf allen Friedhöfen (§ 1) 25 Jahre. 

 
(2) Die Ruhezeit für Leichen beträgt auf dem Friedhof Mitte (städt.) 20 Jahre für Verstorbene 

bis zum vollendeten 5. Lebensjahr und 25 Jahre für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr. 
 

(3) Auf den Friedhöfen Brauck und Rentfort beträgt die Ruhezeit für Leichen 25 Jahre für 
Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr und 30 Jahre für Verstorbene ab dem 6. 
Lebensjahr. 

 
 

§ 14 
Ausgrabungen; Umbettungen 

 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. Das Verfügungsrecht (§ 16 

Abs. 1) bzw. das Nutzungsrecht (§ 18 Abs. 1) beinhaltet keinen Anspruch auf Umbettung. 
 

(2) Ausgrabungen von Leichen und Aschen bedürfen mit Ausnahme von Amtswegen ange-
ordneter, unbeschadet der gesetzlichen Vorschriften, der Zustimmung der Friedhofsver-
waltung. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt wer-
den. Umbettungen aus einer Reihen- oder Urnenreihengrabstätte, in eine andere Reihen- 
oder Urnenreihengrabstätte innerhalb der Stadt Gladbeck sind nicht zulässig. Ausgra-
bungen aus Gemeinschaftsgrabstätten und aus einer Grabstätte ohne Sargpflicht sind 
ausgeschlossen. § 4 Abs. 4 bleibt unberührt. 

 
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschereste können mit vorhe-

riger Zustimmung der Friedhofsverwaltung auch in belegte Grabstätten aller Art umge-
bettet werden. 

 
(4) Alle Ausgrabungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Ausgrabungen aus 

Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten jeder Angehörige des Verstorbenen mit       
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Zustimmung der oder des Verfügungsberechtigten (§ 16 Abs. 1), bei Umbettungen aus       
Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten die oder der jeweilige Nutzungsberechtigte. 

 
(5) Alle Ausgrabungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie bestimmt den 

Zeitpunkt der Ausgrabung. Ausgrabungen von Leichen werden ausschließlich in den 
Monaten November, Dezember, Januar, Februar und März vorgenommen. 

 
(6) Die Antragsteller haben Ersatz für die Schäden zu leisten, die an benachbarten Grabstät-

ten und Anlagen durch eine Ausgrabung oder Umbettung zwangsläufig entstehen. 
 

(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Ausgrabung oder Umbet-
tung nicht unterbrochen oder gehemmt. 

 
(8) Für Grabstätten, die vor Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechts durch eine Aus-

grabung frei werden, werden Gebühren nicht erstattet. 
 

(9) Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder auszugraben, bedarf 
einer behördlichen oder einer gerichtlichen Anordnung. 

(10) Bei Ausgrabungen oder Umbettungen darf kein Angehöriger anwesend sein. 
 

 
IV. 

Grabstätten 
 
 

§ 15 
Allgemeines 

 
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Stadt Gladbeck. An ihnen können Rechte nur nach 

dieser Satzung erworben werden. 
 Die Grabfelder und Urnenkammern werden entsprechend den technischen Möglichkei-

ten und Erfordernissen bereitgestellt. Über deren Ort, Lage und Größe sowie den Zeit-
punkt der Bereitstellung befindet die Friedhofsverwaltung. 

 
(2) Es wird unterschieden in: 

 
a) Reihengrabstätten (§ 16) 
 
b) Grabstätten in Gemeinschaftsgrabfeldern (§ 17) 
 
c) Wahlgrabstätten (§18) 
 
d) Ehrengrabstätten (§ 20). 

 
3) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Verlängerung des Nutzungsrechts an einer 

der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 
 
 

§ 16 
Reihengrabstätten 

 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen oder Aschebeisetzungen, die der 

Reihe nach belegt und für die Dauer von 25 Jahren der bzw. dem die Bestattung Veran-
lassenden zur Verfügung zugeteilt werden. Das Verfügungsrecht umfasst neben dem 
Recht zur Gestaltung der Grabstätte im Rahmen dieser Satzung die Pflicht zur Pflege und 
Unterhaltung der Grabstätte. 

 
(2) Es werden eingerichtet: 
 

a) Reihengrabstätten für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, in der Größe 
von 0,90 m x 1,20 m, 

 
b) Reihengrabstätten für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr, in der Größe von1,20 m x 

2,10 m, 
 

c) Urnenreihengrabstätten in der Größe von 1,00 m x 1,00 m, 
 
d) Urnenkammern. 
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(3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet, in jeder Urnenreihengrabstätte 

und in jeder Urnenkammer darf nur eine Urne beigesetzt werden. 
 
(4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon wird 6 Monate vor Ablauf der 

Zeit nach Abs. 1 öffentlich und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekannt gemacht. Satz 1 gilt für Urnenkammern sinngemäß. 

 
 
 

§ 17 
Grabstätten in Gemeinschaftsgrabfeldern 

 
(1) Gemeinschaftsgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen oder Aschebeisetzungen, 

die der Reihe nach belegt werden. Pflege und Unterhaltung dieser Grabfelder obliegen 
der Friedhofsverwaltung. 

 
(2) Es werden eingerichtet: 
 

a) Gemeinschaftsreihengrabstätten für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
für Erdbestattungen in der Größe von 0,90 m x 1,20 m, für die Dauer von 25 Jahren, 

 
 

b) Gemeinschaftsreihengrabstätten für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr für Erdbestat-
tungen in der Größe von 1,20 m x 2,10 m, für die Dauer von 25 Jahren, 
 

c) Gemeinschaftsreihengrabstätten mit Grabmal für Erdbestattungen oder Aschebeiset-
zungen in der Größe von 1,20 m x 2,10 m, für die Dauer von 25 Jahren, 

 
d) Gemeinschaftsurnenreihengrabstätten in der Größe von 0,50 m x 0,50 m für die Dauer 

von 25 Jahren, 
 
e) Anonyme Gemeinschaftsurnenreihengrabstätten in der Größe von 0,20 m x 0,20 m für 

die Dauer von 25 Jahren, 
 
f) Zweistellige Partnergrabstätten für Erdbestattungen oder Aschebeisetzungen in der 

Größe von 2,40 m x 3,10 m für die Dauer von 30 Jahren je Bestattung und Beisetzung. 
 

 
(3) Bei Gemeinschaftsreihengrabstätten erfolgt die Bestattung in einer Rasenfläche. Die ein-

zelnen Grabstätten werden nicht gekennzeichnet.  
 Bei Gemeinschaftsurnenreihengrabstätten erfolgt die Beisetzung in einer Rasenfläche 

oder unter einem Baumbestand (Urnen-Baumgrab). Über die Notwendigkeit, die Art und 
den Zeitpunkt von Baumpflanzungen sowie den Erhalt vorhandener Bäume befindet die 
Friedhofsverwaltung. Die einzelnen Grabstätten werden nicht gekennzeichnet. Auf den 
Feldern der Urnen-Baumgräber werden die Namen der Verstorbenen in eine gemein-
schaftliche Namensstele eingearbeitet. 

 Je Grabfeld wird ein gemeinschaftlicher Ablageplatz für Grabschmuck eingerichtet. Grab-
schmuck, der sich auf der Rasenfläche befindet, wird ohne Vorankündigung von der 
Friedhofsverwaltung ersatz- und entschädigungslos entfernt. 

 
(4) Bei Gemeinschaftsreihengrabstätten mit Grabmal erfolgt die Bestattung in einem Grab-

feld mit einheitlicher Gestaltung. Die einzelnen Grabstätten werden durch Grabmale na-
mentlich gekennzeichnet. Art und Zeitpunkt der Gestaltung sowie den Typ des Grabmals 
bestimmt die Friedhofsverwaltung. 

 
(5) In jeder Gemeinschaftsreihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet oder eine Urne bei-

gesetzt werden, in jeder Gemeinschaftsurnenreihengrabstätte oder anonymen Gemein-
schaftsurnenreihengrabstätte darf nur eine Urne beigesetzt werden. 

 
(6) Auf Gemeinschaftsgrabstätten mit Grabmal dürfen eine Steckvase für Frischblumen oder 

eine Pflanzschale mit max. 25 cm Durchmesser und eine Grablampe ohne Sockel als 
Schmuck so aufgestellt werden, dass die Bepflanzung nicht beschädigt wird. Darüber hin-
aus gehender Grabschmuck wird ohne Vorankündigung von der Friedhofsverwaltung er-
satz- und entschädigungslos entfernt. 

 
(7) Der Ablauf der Ruhezeit von Gemeinschaftsgrabfeldern, Gemeinschaftsurnengrabfeldern 

und anonymen Gemeinschaftsurnengrabfeldern bzw. das Abräumen von Gemeinschafts-
grabfeldern mit Grabmal oder Teilen davon wird 6 Monate vor Ablauf der Ruhezeit öf-
fentlich und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht. 



 8

 
(8) In jeder Stelle einer Partnergrabstätte darf nur ein Sarg bestattet oder eine Urne beige-

setzt werden. Die Grabfelder werden einheitlich mit Rasenstreifen, Pflanzstreifen und 
Bändern aus Naturstein gestaltet. Auf den Natursteinbändern können stehende Grabmale 
mit einer maximalen Breite und Höhe von je 1,20 m je Grabstätte nach näherer Maßgabe 
des Abschnitts VI dieser Satzung errichtet werden. In die Pflanzstreifen dürfen außer ei-
nem Trittstein in einer maximalen Größe von 0,016 qm (ca. 0,40 x 0,40 m) je Grabstätte 
keine weiteren Gegenstände eingebracht werden. Blumenvasen, Grablampen, Pflanzscha-
len und anderer Grabschmuck dürfen nur auf dem Naturstein platziert werden. 

 
 
 
 

(9) Bei der Belegung der ersten Partnergrabstelle soll die Partnerin / der Partner für den Fall 
ihres / seines Ablebens mit einer Person ihres / seines Vertrauens ihre / seine Nachfolge 
im Belegungsrecht für die zweite Grabstelle einvernehmlich regeln und der Friedhofsver-
waltung anzeigen. Bleibt eine solche Anzeige aus, findet § 18 Abs. 7 Sätze 3 und 4 ent-
sprechende Anwendung. 

 
(10)Auf anonymen Gemeinschaftsurnengrabfeldern werden alle Beisetzungen durch die 

Friedhofsverwaltung unter Ausschluss Dritter in einer Rasenfläche ausgeführt. Die einzel-
nen Grabstätten werden nicht gekennzeichnet. Die Friedhofsverwaltung bestimmt den 
Zeitpunkt der Beisetzung. 

 
 

§ 18 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen oder Aschebeisetzungen, an de-

nen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 33 Jahren (Nutzungszeit) verliehen 
und deren Lage im Benehmen mit der Erwerberin / dem Erwerber bestimmt wird. Die 
Verlängerung eines Nutzungsrechts ohne Bestattung ist auf Antrag jederzeit  in Jahres-
schritten nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Die sich nach einer Verlängerung 
ergebende Nutzungszeit darf einen Zeitraum von 33 Jahren nicht überschreiten. Bei der 
Prüfung des Antrages ist die Gesamtentwicklung des Bestattungsbezirks und des Fried-
hofes zu berücksichtigen. 

 
(2) Das Nutzungsrecht umfasst neben dem Recht zur Gestaltung der Grabstätte im Rahmen 

dieser Satzung die Pflicht zur Pflege und Unterhaltung der Grabstätte. 
 

(3) Wahlgrabstätten werden auf Antrag auch ohne einen Sterbefall an Personen vergeben. 
 
(4) Es werden eingerichtet: 

 
a) Ein- und mehrstellige Wahlgrabstätten in der Größe von je 1,20 m x 2,60 m. 

In jeder Wahlgrabstätte dürfen je Grabstelle zusätzlich zu jeder bestatteten Leiche bis 
zu 2 Aschen beigesetzt werden. 
 

b) Urnenwahlgrabstätten in der Größe von 1,00 m x 1,50 m. In jeder Urnenwahlgrabstät-
te dürfen bis zu vier Aschen beigesetzt werden. 

 
c) Zweistellige Urnenkammern. 
 
d) Urnen-Baumwahlgräber für 4 Urnen übereinander in einer Stele mit 25 cm Durchmes-

ser unterhalb einer Rasenfläche unter einem Baumbestand. Die Stele wird seitens der 
Friedhofsverwaltung mit einem Bronzegussdeckel ebenerdig verschlossen und auf 
Wunsch der / des Nutzungsberechtigten personalisiert. Über die Notwendigkeit, die 
Art und den Zeitpunkt von Baumpflanzungen sowie den Erhalt vorhandener Bäume 
befindet die Friedhofsverwaltung. 

 
 

(5) Die Friedhofsverwaltung kann die Verleihung bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten 
ablehnen, insbesondere wenn eine Schließung oder Entwidmung gem. § 4 beabsichtigt 
ist. 
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(6) Eine Bestattung darf nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt 

oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiederer-
worben wird. Die Frist nach Absatz 1 findet insoweit keine Anwendung. 

 
(7) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll die Erwerberin / der Erwerber für den 

Fall ihres / seines Ablebens aus dem in Satz 3 genannten Personenkreis die Nachfolge im 
Nutzungsrecht einvernehmlich regeln. Die Regelung soll der Friedhofsverwaltung  ange-
zeigt werden. Wird bis zum Ableben des Nutzungsberechtigten keine derartige Regelung 
getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf einen Angehörigen 
des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit dessen Zustimmung über 

 
a) auf den überlebenden Ehegatten oder auf den Lebenspartner (bei eingetragener Le-

benspartnerschaft (§ 1 LpartG), und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 
Ehe vorhanden sind, 

 
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder, 

 
c) auf die Stiefkinder, 

 
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 

 
e) auf die Eltern, 

 
f) auf die vollbürtigen Geschwister, 

 
g) auf die Stiefgeschwister, 

 
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben. 

 
Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird die älteste Person nutzungs-
berechtigt. Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbe-
nen Nutzungsberechtigten innerhalb eines Jahres seit der Bestattung übernimmt. Wahl-
grabstätten, an denen das Nutzungsrecht erloschen ist, werden von der Friedhofsverwal-
tung eingeebnet; ein vorhandenes Grabmal wird entfernt. 

 
(8) Die jeweiligen Nutzungsberechtigten können das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus 

dem Kreis des Abs. 7 Satz 2 übertragen; es bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. 

 
(9) Die Rechtsnachfolger haben das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-

schreiben zu lassen. 
 
(10) Die beim Erwerb der Nutzungsrechte festgelegte Zahl der Grabstellen kann nachträglich 

auf Antrag geändert werden, sofern die örtlichen Gegebenheiten eine Veränderung der 
Grabstätte zulassen. Für abgängige Grabstellen werden Gebühren nicht erstattet. 

 
(11) Auf den Ablauf des Nutzungsrechts wird die / der jeweilige Nutzungsberechtigte 6 Mo-

nate vorher schriftlich -falls er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln ist, 
durch einen 6-monatigen Hinweis auf der Grabstätte hingewiesen. 

 
(12) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu 

ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet zu werden, bei Ein-
tritt eines Bestattungsfalles über andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung 
und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. 

 
 

§ 19 
Beisetzung der Totenasche 

 
 Totenasche darf ausschließlich in der Urne beigesetzt werden in 

 
a) Urnenreihengrabstätten (§ 16 Abs. 2 Buchst. c) 

 
b) Gemeinschaftsurnenreihengrabstätten (§ 17 Abs. 2 Buchst. d) 
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c)  Wahlgrabstätten (§ 18 Abs. 4 Buchst. a) und 
 
d)  Urnenwahlgrabstätten (§ 18 Abs. 4 Buchst. b). 

 
e) Partnergrabstätten (§ 17 Abs. 2 Buchst. f) 
 
f) Urnenkammern (§ 16 Abs. 2 Buchst. d; § 18 Abs. 4 Buchst. c) 
 
g) anonymen Gemeinschaftsurnenreihengrabstätten (§ 17 Abs. 2 Buchst. e) 
 
h) Urnen-Baumwahlgräbern (§ 18 Abs. 4 Buchst. d). 
 
 
Beisetzungen nach Buchst. g) erfolgen ausschließlich ohne Überurne. 

 
§ 20 

Ehrengrabstätten  
 

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln oder in 
geschlossenen Feldern) obliegt ausschließlich der Stadt Gladbeck. Für die Anlage und Unter-
haltung der Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gelten die gesetzlichen 
Vorschriften. 

 
 

V. 
Gestaltung der Grabstätten 

 
 

§ 21 
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 

 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des 
Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. Die Gestal-
tungsgrundsätze beziehen sich auf die Grabmale, Errichtung von baulichen Anlagen und die 
gärtnerische Anlage und Pflege der Grabstätten. 

 
 

VI. 
Grabmale 

 
 

§ 22 
Gestaltungsvorschriften 

 
(1) Die Grabmale sollen sich in ihren Abmessungen sowie ihrer Gestaltung und Bearbeitung 

an die Umgebung des Grabfeldes anpassen und einfügen. Liegende Grabmale dürfen – 
außer auf Urnengrabstätten - 50 % der Grabfläche nicht überschreiten. 

 
(2) Auf dem Friedhof Brauck stehen ein islamischer Bereich, ein jesidischer Bereich und Be-

reiche ohne besondere Gestaltungsvorschriften zur Verfügung. Soweit dort Grabmale er-
richtet werden, haben diese den allgemeinen Anforderungen an die Stand- und Ver-
kehrssicherheit zu genügen; die Paragraphen 23 bis 27 gelten weiterhin. Die Würde des 
Ortes und die Persönlichkeitsrechte der Angehörigen und Friedhofsbesucher dürfen 
nicht verletzt werden. 

 
 

§ 23 
Zustimmungserfordernis 

 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung eines Grabmals bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Der Antrag ist durch die Verfügungsberechtigten 
(§ 16 Abs. 1), Partner (§ 17 Abs. 2 Buchst. e), Nutzungsberechtigten (§ 18 Abs. 1) oder de-
ren Bevollmächtigte zu stellen. Auf Verlangen der Friedhofsverwaltung ist die Verfü-
gungsberechtigung, das Belegungsrecht oder das Nutzungsrecht nachzuweisen. 

 



 11

(2) Dem Antrag sind zweifach beizufügen: 
a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe 

des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausfüh-
rungszeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist. 

 
b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter An-

gabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. 
Ausführungszeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich 
ist. In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 oder das 
Aufstellen eines Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden. 

 
c) Ein Nachweis nach § 4a Abs. 1 Nr. 1 BestG NRW oder eine Bestätigung gem. § 4a Abs. 

1 Nr. 2 BestG NRW oder ein Nachweis nach § 4a Abs. 3 BestG NRW. 
 

d) Der vollständige Inhalt eines vorgesehenen QR-Codes. 
 

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 und 2 
gelten entsprechend. Ohne Zustimmung errichtete Grabmale oder sonstige bauliche An-
lagen können auf Kosten der Verfügungsberechtigten, Partner oder Nutzungsberechtig-
ten von der Friedhofsverwaltung beseitigt werden. 

 
(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 

binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist. 
 

(5) Die nicht zustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder -kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Bestattung 
verwendet werden. 

 
(6) Die Absätze 1 – 4 gelten für Verschlussplatten von Urnenkammern sinngemäß. 

 
 

§ 24 
Anlieferung 

 
(1) Bei der Anlieferung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen ist dem Friedhofs-

personal der von der Friedhofsverwaltung genehmigte Entwurf vorzulegen. 
 

(2) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind so zu liefern, dass sie am Fried-
hofseingang von dem Friedhofspersonal überprüft werden können. 

 
 

§ 25 
Standsicherheit der Grabmale 

 
(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 

des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, 
Stein- und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grab-
denkmälern in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, 
dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht 
umstürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen entspre-
chend. Für die Einhaltung der Richtlinien haften der/die Nutzungs- bzw. Verfügungsbe-
rechtigte und der/die Ausführende als Gesamtschuldner. 

 
 

(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die 
Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Friedhofsverwaltung gleichzeitig mit 
der Zustimmung nach § 23. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentie-
rung durchgeführt worden ist. 

 
 

§ 26 
Unterhaltung 
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(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind durch die Verfügungsberechtig-

ten (§ 16 Abs. 1), Partner (§ 17 Abs. 2 Buchst. e) bzw. Nutzungsberechtigten (§ 18 Abs. 1) 
dauernd in verkehrssicherem Zustand zu halten. 

 
(2) Verfügungsberechtigte, Partner bzw. Nutzungsberechtigte haften für alle Schäden, die 

durch Umfallen von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen oder durch Abstürzen 
von Teilen davon verursacht werden. Ist die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen 
baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, so sind die Verfügungsberechtigten, 
Partner bzw. Nutzungsberechtigten verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Ge-
fahr im Verzug kann die Friedhofsverwaltung unverzüglich Sicherungsmaßnahmen (z. B. 
Umlegen von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand 
trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils 
festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, 
den ordnungsgemäßen Zustand auf Kosten der Verfügungsberechtigten, Partner bzw. 
Nutzungsberechtigten wieder herzustellen oder das Grabmal, die sonstige bauliche An-
lage oder die Teile davon zu entfernen. Die Friedhofsverwaltung ist zur Aufbewahrung 
der entfernten Gegenstände nicht verpflichtet. Sind die Verfügungsberechtigten, Partner 
bzw. Nutzungsberechtigten nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt 
eine öffentliche Bekanntmachung und ein 4-wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. 

 
(3) Die Friedhofsverwaltung haftet nicht für Schäden, die durch entsprechende Sicherungs-

maßnahmen (Abs. 2 Satz 3) hervorgerufen werden. 
 

 
 

§ 27 
Entfernung 

 
(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nut-

zungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung von 
der Grabstätte entfernt werden. 

 
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen 

baulichen Anlagen zu entfernen. Sind die Grabmale oder die sonstigen baulichen Anla-
gen nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Zeit nach Satz 1 entfernt, fallen sie 
entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Friedhofsverwaltung. 

 
 

VII. 
Herrichtung und Pflege der Grabstätten 

 
 

§ 28 
Allgemeines 

 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 21 hergerichtet und dauernd 

verkehrssicher instand gehalten werden. Zur Herrichtung gehört auch die Personalisie-
rung der Verschlussplatten der Urnenkammern durch Beschriftung. Verwelkte Blumen 
und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorge-
sehenen Plätzen abzulegen. § 7 Abs. 6 Satz 3 bleibt unberührt. 

 
(2) Die Art ihrer Gestaltung ist dem Gesamtcharakter des Friedhofs, den besonderen Charak-

ter des Friedhofteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dür-
fen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anla-
gen und Wege nicht beeinträchtigen. Pflanzen auf Grabstätten dürfen die Höhe von 2 m 
nicht überschreiten. 

 
(3) Reihengrabstätten (§ 16) und Wahlgrabstätten (§ 18) werden seitens der Friedhofsverwal-

tung mit einer Steineinfassung umrandet, die höhengleich mit dem umgebenden Gelän-
de abschließt. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 

 
(4) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist die / der Verfügungsberechtigte (§ 16 

Abs. 1) bzw. Nutzungsberechtigte (§ 18 Abs. 1) verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt 
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erst mit dem Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechts. Aus wichtigem Grund kann 
die / der Verfügungsberechtigte bzw. Nutzungsberechtigte bereits vor Ablauf der Ruhe-
zeit bzw. des Nutzungsrechts bei der Friedhofsverwaltung die Einebnung der betreffen-
den Grabstätte beantragen. Die Einebnung von Grabstätten wird ausschließlich durch die 
Friedhofsverwaltung ausgeführt. 

 
(5) Verfügungsberechtigte und Nutzungsberechtigte können Reihengrabstätten bzw. Wahl-

grabstätten selbst anlegen und pflegen oder damit einen zugelassenen Friedhofsgärtner 
beauftragen. 

 
(6) Reihengrabstätten werden von der Friedhofsverwaltung zur Bepflanzung vorbereitet. Sie 

sollen binnen 6 Monaten nach der Zuweisung hergerichtet und müssen auf Dauer ge-
pflegt sein. Wahlgrabstätten müssen spätestens 6 Monate nach einer Bestattung erst-
malig oder wieder hergerichtet sein und dauerhaft gepflegt werden. 

 
(7) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen au-

ßerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 
 

(8) Nicht gestattet sind insbesondere: 
 

a) das flächenhafte Belegen  von mehr als 50 % der jeweiligen Grabstätte mit natürli-
chem Gestein jeglicher Art und Form,  

 
b) die Verwendung von Kunststeinplatten und anderer nicht verrottbarer Materialien wie 

z.B. Kunststofffolien und Dachpappen, 
 

c) die Anwendung chemischer Unkrautvernichtungsmittel und ätzender Steinreiniger. 
 

(9) Das Aufstellen von Dekorationen aus Plastik, anderen Kunststoffen und nicht kompos-
tierbaren  Materialien ist gestattet, wenn diese eine Höhe von 25 cm und eine Grundflä-
che von 15 x 15 cm nicht überschreiten. Die Anzahl ist auf max. zwei Dekorationen je 
Grabstelle begrenzt. 

 
(10) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, größere als die in § 28 Abs. 9 genannten sowie-

überzählige Gegenstände umgehend zu entfernen. Sie ist verpflichtet, die Gegenstände 
drei Monate lang aufzubewahren und die / den Verfügungsberechtigten, Partner bzw. 
Nutzungsberechtigte/n  durch einen Hinweis auf der Grabstätte zu informieren. 

 
(11) Für den islamischen Bereich, den jesidischen Bereich und die Bereiche ohne besondere 

Gestaltungsvorschriften (§ 22 Abs. 2) gelten § 28 Abs. 10 und die Größen- und Mengen-
begrenzungen des § 28 Abs. 9 nicht. Die Würde des Ortes und die Persönlichkeitsrechte 
der Angehörigen und Friedhofsbesucher dürfen nicht verletzt werden. 

 
 

§ 29 
Vernachlässigung 

 
(1) Wird eine Reihengrabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, haben die 

Verfügungsberechtigten auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grab-
stätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu brin-
gen. Sind die Verfügungsberechtigten nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermit-
teln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein 8-wöchiger Hinweis auf der Grab-
stätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, wird die Grabstätte durch die Friedhofsver-
waltung abgeräumt und eingeebnet. Das Grabmal und sonstige bauliche Anlagen fallen 
entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Friedhofsverwaltung. 

 
 
(2) Bei nicht ordnungsgemäß hergerichteten Wahlgrabstätten gilt Abs. 1 Satz 1 und 2 ent-

sprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt, kann die Friedhofsverwaltung die Grab-
stätte auf Kosten der / des Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen oder das 
Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Zuvor ist die / der Nutzungsberechtigte 
noch einmal schriftlich unter Fristsetzung aufzufordern, die Grabstätte in Ordnung zu 
bringen. Sind sie nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, haben noch einmal 
eine entsprechende öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender 8-wöchiger 
Hinweis auf der Grabstätte zu erfolgen. Im Entziehungsbescheid ist die oder der Nut-
zungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und sonstige bauliche Anlagen innerhalb 
von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. In den 
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schriftlichen Aufforderungen bzw. den öffentlichen Bekanntmachungen und den Hinwei-
sen auf der Grabstätte ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 2 und in dem Entziehungsbe-
scheid auf die Rechtsfolgen des § 27 Abs. 2 Satz 2 hinzuweisen. 

 
(3) Für Grabschmuck gilt § 27 Abs. 2 entsprechend. 

 
(4) Nach Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides wird die Wahlgrabstätte auf Kosten 

des / der Nutzungs- bzw. des / der Verfügungsberechtigten abgeräumt und eingeebnet. 
 

 
VIII. 

Trauerhallen und Trauerfeiern 
 
 

§ 30 
Benutzung der Trauerhallen 

 
(1) Die Aufbahrungsräume dienen der Aufnahme der Leichen und Aschen bis zur Bestat-

tung. Sie dürfen nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung und in Begleitung eines An-
gehörigen des Friedhofpersonals betreten werden. 

 
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 

Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten oder außerhalb dieser 
Zeiten nur gemeinsam mit dem Bestatter sehen. Die Särge sind spätestens eine Viertel-
stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Bestattung endgültig zu schließen. Eine Öff-
nung des Sarges bei der Trauerfeier oder Bestattung bedarf der Genehmigung der Ord-
nungsbehörde. 

 
(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbenen sollen in 

einem besonderen Raum der Trauerhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räu-
men und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung 
der unteren Gesundheitsbehörde. 

 
(4) Die Dekorationen in den Aufbahrungsräumen und in den Feierräumen werden von der 

Friedhofsverwaltung gestellt. Erweiterte Dekoration, die nicht von der Friedhofsverwal-
tung zur Verfügung gestellt wird, ist nach vorheriger Absprache und Zustimmung zuläs-
sig. Die Verkehrssicherheit darf durch Fremddekoration nicht gefährdet werden. Kranz- 
und Blumenspenden können für die Dauer der Aufbahrung und der Trauerfeier beigege-
ben werden. 

 
(5) Leichen, die zur Einäscherung vorgesehen sind, dürfen nicht mehr in die Aufbahrungs-

räume zurückgebracht werden, sondern müssen unverzüglich nach der Trauerfeier einem 
Krematorium zugeführt werden. 

 
 

§ 31 
Trauerfeiern 

 
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum oder am offenen Grab abge-

halten werden. Trauerfeiern in einem Feierraum der Trauerhalle dürfen nur auf dem 
Friedhof abgehalten werden, auf dem auch die Bestattung stattfindet. 

 
(2) Die Aufbahrung des Verstorbenen im Feierraum kann untersagt werden, wenn der Ver-

storbene an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken 
wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 

 
(3) Die Trauerfeiern in den Feierräumen dürfen jeweils nicht länger als 20 Minuten dauern. 

Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 

(4) Erfolgt die Aufbahrung nicht in den städtischen Aufbahrungsräumen, darf der Feierraum 
frühestens eine Viertelstunde vor Beginn der Trauerfeier genutzt werden. In diesen Fällen 
darf die Trauerfloristik erst eine Stunde vor der Bestattung angeliefert werden. 
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(5) Lautsprecherübertragungen sowie sonstige, den üblichen Rahmen von Trauerfeiern 
übersteigenden Handlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung. 
 

(6) Totengedenkfeiern sind spätestens vier Wochen vorher bei der Friedhofsverwaltung zur 
Zustimmung schriftlich anzumelden. 

 
 

IX. 
Schlussvorschriften 

 
 

§ 32 
Alte Rechte 

 
(1) Bei Grabstätten, über die die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits 

verfügt hat, richten sich die Verfügungszeiten bzw. Nutzungszeiten und die Gestaltung 
nach den bisherigen Vorschriften. 

 
(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenz-

ter oder unbestimmter Dauer werden auf die Nutzungszeit von 100 Jahren seit Erwerb 
begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Sat-
zung und der Ruhezeit der zuletzt bestatteten Leiche oder Asche. 

 
 

§ 33 
Befreiungen 

 
Neben den nach den Bestimmungen dieser Satzung zulässigen Ausnahmen kann die Fried-
hofsverwaltung gegen Gebühr im Einzelfall Befreiungen erteilen, wenn Gründe des öffentli-
chen Interesses und des allgemeinen Wohls dem nicht entgegenstehen. 

 
 

§ 34 
Haftung 

 
Die Friedhofsverwaltung haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benut-
zung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und ihrer Einrichtung, durch dritte Personen oder durch 
Tiere entstehen. Im Übrigen haftet die Friedhofsverwaltung nur bei Vorsatz und grober Fahr-
lässigkeit. 

 
 

§ 35 
Gebührenerhebung 

 
Für die Benutzung der städtischen Friedhöfe und ihrer Einrichtungen und für damit verbun-
dene Verwaltungsleistungen werden Gebühren nach der Satzung der Stadt Gladbeck über 
die Erhebung  von Gebühren für die Benutzung der städtischen Friedhöfe der Stadt Gladbeck 
in der jeweils geltenden Fassung erhoben. Für Gebühren und sonstige Zahlungsverpflichtun-
gen aufgrund dieser Satzung haften mehrere Schuldner als Gesamtschuldner. 

 
 

§ 36 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 
a) sich entgegen § 6 Abs. 1 der Würde des Ortes unangemessen verhält , 

 
b) den Verboten in § 6 Abs. 3 zuwiderhandelt, 

 
c) als Gewerbetreibender entgegen § 7 Abs. 1, 4, 5 oder 6 ohne vorherige Zulassung tä-

tig wird, außerhalb der festgesetzten Zeiten Arbeiten durchführt, Werkzeuge und Ma-
terialien unzulässig lagert sowie einen QR-Code ohne vorherige Genehmigung ver-
wendet, 

 
d) entgegen § 12 Abs. 2 Grabstätten nicht rechtzeitig abräumt, 

 
e) entgegen § 23 Abs. 1 und 3 ohne vorherige Zustimmung Grabmale oder bauliche An-
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lagen errichtet oder verändert, 
 

f) Grabmale entgegen § 25 Abs. 1 nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert, 
 

g) Grabmale entgegen § 26 Abs. 1 nicht in verkehrssicherem Zustand hält, 
 

h) Grabmale und bauliche Anlagen entgegen § 27 Abs. 1 ohne vorherige schriftliche An-
zeige entfernt, 

 
i) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe entgegen § 28 Abs. 8 verwendet 

oder so beschaffenes Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestell-
ten Behältern entsorgt, 

 
j) Grabstätten entgegen § 29 vernachlässigt, 

 
k) entgegen § 31 Abs. 6 Totengedenkfeiern ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung 

durchführt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 1.000 € geahndet werden. 

 
 

§ 37 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofs-
satzung der Stadt Gladbeck vom 11. Juni 1999 außer Kraft. 

 
 
 

Anlage zur Friedhofssatzung der Stadt Gladbeck 

Bestattungsbezirke der Stadt Gladbeck 

 
Die Grenzen verlaufen: 
 
Bezirk Gladbeck-Mitte 
 
Im Norden: 
Entlang der Bahnstrecke Oberhausen/ Kraftwerk Scholven von der Gemeindegrenze Glad-
beck/Gelsenkirchen-Buer bis zur Bundesbahnstrecke Oberhausen/Hamm. 
 
Im Westen: 
Entlang der Bundesbahnstrecke Oberhausen/ Hamm bis zur Autobahn A 2. 
 
Im Süden: 
Entlang der Autobahn A 2 bis zur Essener Strasse (B 224), weiter entlang der  Essener Straße 
(B 224)  bis zur Gemeindegrenze Gladbeck/Gelsenkirchen-Buer. 
 
Im Osten: 
Entlang der Gemeindegrenze Gladbeck/ Gelsenkirchen-Buer von der Essener Straße (B 224) 
bis zur Bahnstrecke Oberhausen/ Kraftwerk Scholven. 
 
Bezirk Gladbeck-Brauck 
 
Alle südlich des Bestattungsbezirks Gladbeck-Mitte gelegenen Gebiete innerhalb des Stadt-
gebietes. 
 
Im Westen: 
Entlang der Bundesbahnstrecke Oberhausen /Hamm von der Autobahn A 2 bis zur Gemein-
degrenze Gladbeck/Bottrop. 
 
Bezirk Gladbeck-Rentfort 
 
Alle westlich der Bestattungsbezirke  Gladbeck-Mitte und Gladbeck-Brauck gelegenen Gebie-
te innerhalb des Stadtgebietes. 
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